
Zeitschrift: Schweizer Volkskunde : Korrespondenzblatt der Schweizerischen
Gesellschaft für Volkskunde

Herausgeber: Schweizerische Gesellschaft für Volkskunde

Band: 26 (1936)

Heft: 1

Rubrik: Kettenbriefe

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 02.04.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


— o

^ettenbriefe.
(Sgl. (Schweiber SSottSt. 2, 39 f. 86; 5, 82; 21, 64.)

®afj ®etten6riefe nicht auêfter&en, wetff mol)! jebevmann, unb

baff nocl) bielfacf) art broljcitbeS Unzeit geglaubt wirb, falte man
bte Seite unterbreche, erfennt man barau§, baff fo manche ber 2ln=

metfung folgen unb ben 93rtcf mciterfeuben. 9ceu ift aber, bafs,

wie bte untenfteljenbe Ueituugénotig frer Stttenbrief §tt mirt=

fcljaftêpoltttfchen SJiauöbern gebraucht wirb.
Stanton Sern. — Sîettenbriefc itnb iljre ©efatjren. ®ie ©taatSs

fanjlet teilt mit:
„gn berfdficbcnett ©egenben beS SîantonS Sern merben boit einer ano»

ntjmen ©teile, bie fiel) „$ie Qufunft ber ©djmeij" nennt, ,,©elb regiert bie

SBelt" Betitelte Stettenbriefe berbreitet. Sieben üblen §ejjereien gegen ©taat unb

greffe enthalten biefe bie böllig au§ ber Suft gegriffene Behauptung, baft tut
Sllat 1936 ein allgemeines Banïenmoratorium crlaffen toerbe.

©er DlegierungSrat beS SîantonS Sern hat in feiner ©i|ung oont 6. äMrj
1936 bon biefem ©dfreiben Stenntniê genommen unb befdjloffen, bie BitnbeS»

aitmaltfdfaft auf baS unberantmortliche, baSSÏrebitmefcn bcSfianbeS gefäl)rbenbe
©reiben ber Urheber beS Stettenbriefes aufmertfam ju machen.

gnSbefonbere toirb bie Bebölferitng unter JçiitmciS auf bie ©trafbeftim»
mungen beS SunbcSgefeheS bont 8. SJobentber 1934 über bie Saufen unb ©par»
faffen bor ber SSeiterberbreitung ber im ermähnten Stettenbrief aufgehellten
unmafjren Behauptung über ein beborftet)enbeS allgemeines Bant'enmoratorium
gemarnt."

IW* Sötr wären banlbar für bie SKitteiluug be§ genauen
©ejrteé.

@ine felbfterlebte ©eifiergefchicbte.
ES mar an einem Fieijfen ©ommerabcitb, etma in ben neunziger fahren

legten igahrljuttbertS. fsd) mar mit meinem Sater borübergeljenb in ©hur.
otuifchen 4 unb 5 Uljr abenbS begaben mir uuS in bie befannte Seltlinerftubc
oben im alten ©urnt beS 33ifd)of8palafteS. ©er Staunt mar bid)t befcjjt, mein
Sater faitb einen tßlaf} au ber SBanb unb id) iljut gegenüber, ben Dîûcïen gegen
baS Qitniner !el)renb. Staum jeljit SKinuten bort, überfatn mich eine borljer nie

gelaunte fÇnrcfjt. ffliir mar, eS fei bidjt tjinter mir etmaS ganj gürchterlidfeS,
etmaS, baS ntid), bei ber geringfteit Bemegung meinerfeitS, pacfeit mürbe, tun
etmaS gurdjtbareS mit mir anjuftellen. SBic gelähmt faß ich ba, bitrfte ntid)
nicht rühren, bitrfte nicht fprecfjen. Sliemanb int SFiaume nterftc etmaS bon
meinem ftfireefliehen Erlebnis ; cS mürbe getritnïen, gefcfferjt, gelad)t unb bie

©onnnc fchien fo hell burclj bie genfter. Enblid) mürbe mein Sater auf meinen

3uftanb aufmerïfam unb frug, ma§ Io§ fei. ftammelte nur baS eine SBort :

fort! „©ummeS ©ing" meinte mein Sater, faf) aber nad) einer SSeile, baf;

id) mehr tot als lebenbig mar. Er erljob fid), id) folgte il)iit, immer unter
beut fcl)recf(iü)eit Sann, burfte nicht rechts, nicht linfS fefjcn, benn baS ©raff»
liehe folgte mir auf bcit gerfen. Enblid) erreichten mir bie nädjfte ©eitenfirafie,
ba mürbe id) auf einmal frei; baS ©cfjredlidfe burfte, fd)eint eS, nur bis jit
biefer ©trafje einen berfolgen.

Kettenbriefe.
(Vgl. Schweizer Vvlksk. 2, M f. 86; 5, 82; 2t, 64.)

Daß Kettenbriefe nicht aussterben, weiß wohl jedermann, und

daß noch vielfach an drohendes Unheil geglaubt wird, falls man
die Kette unterbreche, erkennt man daraus, daß so manche der An-
Weisung folgen und den Brief weitersenden. Neu ist aber, daß,

wie die untenstehende Zeitungsnotiz zeigt, der Kettenbrief zu
wirtschaftspolitischen Manövern gebraucht wird.

Kanton Bern. — Kettenbriefc und ihre Gefahren. Die Staatskanzlei

teilt mit:
„In verschiedenen Gegenden des Kantons Bern werden von einer

anonymen Stelle, die sich „Die Zukunft der Schweiz" nennt, „Geld regiert die

Welt" betitelte Kcttcnbriefc verbreitet. Neben üblen Hetzereien gegen Staat und
Presse enthalten diese die völlig ans der Luft gegriffene Behauptung, daß im
Mai 1936 ein allgemeines Bankemuoratvrinm erlassen werde.

Der Regierungsrat des Kantons Bern hat in seiner Sitzung vom 6. März
1936 von diesem Schreiben Kenntnis genommen und beschlossen, die Bundcs-
anwaltschast auf das unverantwortliche, dasKreditwescn dcsLandes gefährdende
Treiben der Urheber des Kettcubricfes aufmerksam zu machen.

Insbesondere wird die Bevölkerung unter Hinweis auf die Strafbestim-
muugen des Bundcsgesetzes vom 8. November 1934 über die Banken und Sparkassen

vor der Weiterverbreitung der im erwähnten Kettenbrief aufgestellten

unwahren Behauptung über ein bevorstehendes allgemeines Bankenmoratorium
gewarnt."

M?" Wir wären dankbar für die Mitteilung des genauen
Textes.

Eine selbsterlebte Geistergeschichte.
Es war an einem heißen Sommerabcnd, etwa in den neunziger Jahren

letzten Jahrhunderts. Ich war mit meinem Bater vorübergehend in Chur.
Zwischen 4 und ö Uhr abends begaben wir uns in die bekannte Bcltlinerstnbc
oben im alten Turm des Bischvfspalastes. Der Raum war dicht besetzt, mein
Vater fand einen Platz an der Wand und ich ihm gegenüber, den Rücken gegen
das Zimmer kehrend. Kaum zehn Minuten dort, überkam mich eine vorher nie

gekannte Furcht. Mir war, es sei dicht hinter mir etwas ganz Fürchterliches,
etwas, das mich, bei der geringsten Bewegung meinerseits, packen würde, um
etwas Furchtbares mit mir anzustellen. Wie gelähmt saß ich da, durfte mich

nicht rühren, dürfte nicht sprechen. Niemand im Raume merkte etwas von
meinem schrecklichen Erlebnis; es wurde getrunken, gescherzt, gelacht und die

Sonnne schien so hell durch die Fenster. Endlich wurde mein Vater auf meinen

Zustand aufmerksam und frug, was los sei. Ich stammelte nur das eine Wort:
fort! „Dummes Ding" meinte mein Vater, sah aber nach einer Weile, daß

ich mehr tot als lebendig war. Er erhob sich, ich folgte ihm, immer unter
dein schrecklichen Bann, durfte nicht rechts, nicht links sehen, denn das Gräßliche

folgte mir auf den Fersen. Endlich erreichten wir die nächste Seitenstraße,
da wurde ich auf einmal frei; das Schreckliche durfte, scheint es, nur bis zu
dieser Straße einen verfolgen.
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